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Ratgeber

Der Ratgeber...
steht o//en teserinnen

und tesern der Ze/t/upe zur
Verfügung, fr /'st /costen/os,

wenn d/e frage von a//ge-
me/nem /nteresse /st und
d/e Antwort /'n der Ze/t/upe
pubiiz/'ert wird. (Bei Steuer-

proh/emen wenden S/e sich

am besten an d/e Behörden
/hres Wohnortes.,)

Anfragen senden an:
Ze/t/upe, Ratgeber,
Postfach, 8027Zürich

Rund
ums Geld

Marianne Gähwiler

Tag und Nacht bin ich
für meine Schwester da
Tag und Nacht muss /ch /ur mez-

ne kranke Schwester bereit se/n.

Vom frühstück morgens um
sechs Uhr h/s abends um 20.80
Uhr, wenn sie d/e /etzte Tafr/efte

sch/uc/cen muss. Wer/ctags fahre
ich s/e ;'e 45 M/nuten in die

Werkstatt und wieder he/m, ich

dusche s/e, wasche /ur s/e, pfege
sie, wenn s/e krank ist. /ch fnde,

Idealer Faltstock
für in die Handtasche
nur Fr. 64.— (plus Versand)

keine Nachnahme - volles Rückgaberecht!

Assinta, 6052 Hergiswil
Tel. 041 631 01 12, Fax 041 631 01 11

mindestens fr. JOO- im Tag
wären angemessen /ur meine

Leistungen, /hr Beistand ist da-

mit nicht einverstanden. Meine
Schwester hat ein finhommen
von 3/45 fran/cen und etwa fr.
30000 - Vermögen.

Sind Fr. 100 - pro Tag ange-
messen, zu wenig, zu viel?
Lassen Sie uns einmal folgen-
de Rechnung machen:
Wohnen 20.-/25.-

in//. a//e Neben-

hosten und Wobnungs-

m/tbenützung
Frühstück 3.-/4-
Mittagessen 8.-/10.-
Nachtessen 6.-/8-
Zwischenmahlzeiten 3.-/5.-
Betreuung 25.-/30.-
50 Autokilometer
à Fr. -.60 30.-/30.-
Total 95.-/112.-

obne Wöscbebesorgung

Der Betrag fürs Wohnen ist

von Ihren (gesamten) Wohn-
kosten abhängig, die Mahl-
zeitenpreise richten sich
nach Aufwand und Auslagen
und enthalten nebst Neben-
kosten für Wasch- und Putz-

mittel, Kehrichtsäcken u.a.
auch die Zubereitung. Die

Entschädigung für die Wä-
schebesorgung richtet sich
ebenfalls nach Aufwand und
bewegt sich normalerweise
zwischen Fr. 80.- und 160-
pro Monat. Für die Betreuung
können wir keinen Stunden-
lohn einsetzen, er wäre nicht
bezahlbar. Ich nehme eine
Pauschale von bescheidenen
Fr. 25.- bis 30.- pro Tag an.
Für einen Autokilometer rech-

ne ich 60 Rappen; so viel be-

zahlt das Rote Kreuz den eh-
renamtlichen Fahrer/innen.

Wie Sie sehen, liegen Sie

mit Ihren 100 Franken rieh-
tig. Zeigen Sie obige Ausrech-

nung dem Beistand. Die Fra-

ge stellt sich nun: Wer soll
das bezahlen? Ihre Schwester
hat ja noch andere Auslagen:
Krankenkasse, Steuern Klei-
der, Arztkosten

Wird von ihrem Vermö-

gen genommen, ist es sehr
schnell aufgebraucht; die Re-

serve von wenigen zehntau-
send Franken ist aber wichtig
für Ihre Schwester. Neue Er-

sparnisse (auf Ihre Kosten)
muss sie keine mehr anhäu-
ten, aber mit ihren Einnah-
men für ihre Lebenshaltungs-
kosten aufkommen. Soweit
das mit nur Fr. 3145- über-

haupt möglich ist.

Zügeln oder nicht?
/ch (81 wohne in einer h/einen

Aiterswohnungzu fr. 880.-, wo
ich mich aher nicht gZückh'ch

/uh/e. G/auben Sie, dass /ch mir
e/n etwas /reund/icheres Zuhau-
se mit me/nem Einkommen von

fr. Z560.- und einem k/e/nen

Vermögen Ze/sten kann? Trotz
bescheidenerLebens/uhrung be-

/aufen sich meine durchschnitt-
heben Au/wendungen auf
fr. 2400.- monatlich.
Was einen jährlichen Vermö-
gensverzehr von rund 10000
Franken ausmacht, in zehn
Jahren hunderttausend Fran-
ken. Das können Sie sich si-

cher leisten. Kommt doch
demnächst noch der Erlös
aus dem Verkauf der Ferien-

wohnung zu Ihrem Vermö-
gen dazu. Primär sind die Er-

sparnisse ja dazu da, im Alter
den Lebensunterhalt zu be-

streiten, sollten die Renten
dazu nicht ausreichen.

Sie können nun selber aus-

rechnen, wie lange Ihr Ver-

mögen reicht, wenn Sie in ei-

ne teurere Wohnung ziehen.
Entscheiden müssen Sie, was
Ihnen wichtiger ist - Geld auf
der hohen Kante oder «Schö-

ner Wohnen». Denken Sie

auch daran, dass ein Umzug
immer mit Kosten verbunden
ist. Und Sie müssen sich wie-
der an eine neue Umgebung
gewöhnen, sich in ein frem-
des Zuhause einleben, Ihre ei-

gentlichen Probleme jedoch
zügeln Sie immer mit.

Marianne GähwiZer

Bank

Dr. Emil Gwalter

Bankbüchlein
zu gut versorgt
AZs bei uns die erste Mieterin
einzog, bezah/te sie nebst dem

Mietzins noch fr. 300.- Sicher-

heitsieistung. AZs sie /ahre spä-
ter auszog, fand ich das zu gut
versorgte Bankhüchiein nicht
mehr und zah/te den Betrag
samt Zins zurück. Die Bank gab
mir zur Auskun/t, dass die Su-

che nach dem Konto mit einigen
Kosten verbunden sei. Desha/b
sah ich davon ah, in der L/o/f-

nung, das Büch/ein doch noch

zu /indem Nun erkiärt man mir,
das Konto sei nicht mehr vor-
banden. Das kann ich nicht
giauben. Was kann ich machen?

Sie sind wirklich nicht in
einer beneidenswerten Lage.
Es ist eine Tatsache, dass bei
Verlust eines Sparheftes ein
kompliziertes, langwieriges
und auch kostspieliges Kraft-
los-Erklärungs-Verfahren durch-

geführt werden muss, um zu

verhindern, dass ein unrecht-
mässiger Besitzer, (sprich
Dieb) den Betrag abheben
könnte.

Das Verfahren ist derart
kompliziert, dass in der Praxis
zwischen den Parteien oft ein
einfacherer Weg abgespro-
chen wird. Dies muss jedoch
vor dem Schadenfall gesche-
hen sein. In Ihrem Fall wäre
es womöglich Bestandteil der

allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen.
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ESS e b e

Was mich sehr erstaunt, ist
die Tatsache, dass Ihre Bank

überhaupt keine Kenntnis
von diesem Konto hat! So et-

was sollte einer seriösen Bank
nicht passieren!

Leider haben Sie absolut
keine Beweismittel, um die
Existenz dieses Kontos nach-
zuweisen. Immerhin kennen
Sie den Namen des Kontos
und das ungefähre Datum
der Eröffnung.

Was können Sie tun? Ers-

ter Schritt: Gehen Sie zum Fi-

lialleiter der Bank und er-
zählen Sie ihm die Geschieh-
te, so wie sie sich zugetragen
hat, und fragen Sie ihn nach
seinem Rat. Ich kann mir vor-
stellen, dass Sie noch weitere
Beziehungen (Sparkonto etc.)
zu dieser Bank haben. Offe-
rieren Sie der Bank, dass Sie

bereit sind, einen sogenann-
ten Revers zu unterschreiben,
wonach Sie die Bank aus
Ihrem Sparkonto schadlos
halten, falls ihr nachweisbar
aus dem Verlust Ihres Büch-
leins ein Schaden entsteht.

Zweiter Schritt: Falls
Schritt 1 nicht zu einer Lö-

sung führt, schreiben Sie an
die Direktion des Hauptsitzes
und fragen Sie um deren Rat,

was in Ihrem Fall zu tun sei.

Dritter Schritt: Falls Sie

auch hier nicht weiterkom-
men, hilft Ihnen nur noch
der Gang zu einem Anwalt.
Dabei müssen Sie ihm jedoch
klipp und klar sagen, dass Sie

seine Dienste nur dann bean-

spruchen möchten, wenn sei-

ne Honorarforderungen in
einem vernünftigen Verhält-
nis zum erzielbaren Erfolg
stehen.

Sehr wahrscheinlich wird
dies kaum möglich sein. In
diesem Fall empfehle ich Ih-
nen, die Forderung «ans Bein
zu streichen». Sie haben dann
für Fr. 300.- plus Zins eine
neue Erfahrung gemacht!

Dr. £m/7 Gwa/ter

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Abschaffung der Zusatz-
rente; Privilegien und
Renten für Reiche
Tcü ärgere mich, dass mit der

10. ADV-Revision das ADV-
Alter /ürRraae« schrittweise er-

höht und gleichzeitig die Zw-

satzrente /wr noch nicht renfen-

berechtigte £he/rauen von Rent-

nern abgescha/jt wurde. Rrau-

en, die Kinder ohne Vollarbeit

an/gezogen haben, sind die

grössten Verlierer. £s ist die

grösste Ungerechtigkeit in der

ADV-Geschichte, über die ab-
sichtlich nicht viel gesprochen
odergeschrieben worden ist. Die
von mir anhand eines Beispieles
berechneten Auswirkungen hat-
ten ein klares Nein bewirkt. Ich
/ordere daher, die Zusatzrente
bei der kommenden Abstim-

mung (27. September 7998, An-
merkung der Redaktion) wieder

einztt/wkren und den Renten-

au/sckwP abzuscha/fen, womit
Millionen eingespart werden

können. Gleichzeitig/ordere ich,
die Maxima/rente /wr Reiche auf
eine bestimmte Döhe zu reduzie-

ren, damit die ADV ins Gleich-

gewicht gebracht werden kann.

Das «Umfeld»
der 10. AHV-Revision
Mit der 10. AHV-Revision
nahm das Parlament entge-
gen dem Vorschlag des Bun-
desrates einen grundsätzli-
chen «Umbau» der AHV vor.
Angestrebt wurde eine zivil-
stands- und geschlechtsunab-
hängige sowie eine flexiblere

Ausgestaltung der AHV, wie
sich insbesondere in
• der Ablösung der Ehepaar-

rente durch individuelle
Renten von Eheleuten,

• der Anwendung des Bei-

tragssplittings auch für Ver-
heiratete anstelle der bishe-

rigen Teilung der Ehepaar-
rente,

• der Anrechnung von Erzie-

hungs- und Betreuungsgut-
Schriften,

• der individuellen Beitrags-
pflicht, aber auch

• durch den Rentenvorbezug
neben dem bereits mögli-
chen Rentenaufschub zeigt.
Gleichzeitig wurde die Zu-

satzrente für noch nicht ren-
tenberechtigte Ehefrauen ab-

geschafft. Allerdings war die

Abschaffung dieser zivilstands-

abhängigen Leistung nicht
erst ein Thema der 10. AHV-
Revision. Schon ab 1979 wur-
de mit der 9. AHV-Revision
das für die Zusatzrente mass-

gebende Alter schrittweise
um 10 Jahre erhöht. Diese
Änderung wurde denn auch

im Parlament und vor der

Volksabstimmung diskutiert,
blieb dabei jedoch weithe-
rum unbestritten.

Anders gestaltete sich die
Diskussion um die schrittwei-
se Erhöhung des Rentenalters
der Frauen im Rahmen der
10. AHV-Revision. Dabei ist
allerdings zu beachten, dass

in der AHV ursprünglich das

gleiche Rentenalter für Mann
und Frau galt und durch die
wesentlich höhere Lebens-

erwartung der Frauen auch
bei gleichem Rentenalter den
Frauen insgesamt höhere AI-

tersleistungen zufliessen. Tat-
sächlich wurde die Erhöhung
des Rentenalters denn auch
im Parlament und in der

Volksabstimmung mehrheit-
lieh gutgeheissen und in
der Volksabstimmung vom
27. September 1998 von an-
nähernd 60% der Stimmen-
den bestätigt.

Wiedereinführung
der Zusatzrente
Ihr Vorschlag, bei der Ab-

Stimmung vom 27. Septem-
ber 1998 die Zusatzrente wie-
der einzuführen, war schon
aus zeitlichen Gründen un-
realistisch. Zudem ging es bei
dieser Abstimmung um eine

Verfassungsinitiative, deren
Inhalt nicht beliebig ergänzt
werden kann. Eine Wieder-
einführung der Zusatzrente
erscheint aber auch aus sach-

liehen Gründen unrealistisch
und wäre kaum zu recht-
fertigen. Dass Sie als mögli-
cherweise direkt Betroffener
daran kaum grosse Freude ha-

ben, ist verständlich, vermag
jedoch nichts daran zu än-
dem, dass die Zusatzrente als

zivilstandsabhängige Leistung
der grundlegenden Zielrich-
tung der 10. AHV-Revision

völlig zuwiderlaufen würde.

Abschaffung der Möglich-
keit des Rentenaufschubs
Ihren Vorschlag, den Renten-
aufschub abzuschaffen, be-

gründen Sie damit, dass der
Aufschub nur ein Privileg für
«die oberen Schichten» dar-
stelle, mit dessen Abschaf-
fung «Millionen eingespart
werden» könnten. Auch wenn
vom Rentenaufschub eher
selten Gebrauch gemacht

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile

führerscheinfrei

2 starke El.-Motoren überwinden
jede Steigung bis 30%

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 079 - 335 49 10

gross Mit und ohne fester Kabine klein

Occassionen sind auch lieferbar
Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.
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